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hat die 2, Zivilkammer des, Landgerichts Frankenthal (Pfalz) durch den Vors zenden

Richter am Landgericht l-lixdorf, den Richter am Landgericht Buchmann und die

Richterin am Landgericht lvlalchus

auf die mündliche Verhandlung vorn 29' Januar 2014

f ür Re.c-h! erkann,t:

Die Berufung der Bel.:lagten gegen das Urtreil des Amtsgerich s Speyer

vom 1 2.Q8.2'.013 wird zurückgewiesen'

Die Beklagtra hät die l(osten des Berufungs'rerfahrens zu trage n'

Der streit firr das Berufungsverfahren wird r:ruf 1'001,80 € fest ;esetzt'

cRÜNpe:

Die zulässige Berufung 'ler Beklagten bleibt im Ergebnis ohne Erfolg'

AuszugehenistzunäclhstvomNormaltarif'Dennnaehderhöchstt,chter|ichen

Rechtsprechung isi Oie Frage, ob die geltend gemachrten Mietwagenko:'ten als zur

Herstellung des fr[there:rt Zustandes erforderlich i' S. v' S 2a9 Abs' 2 i;atz 1 BGB

anzusehen sind, danaclh zu bearrtworten, ob sie Sich irn Rahrnen des au lerhalb des

unfallersatzgeschäfts im örtlichen Bereich de's Geschädigter iiblichen

Mietwagentarifs (Normartarifl bewegen. Der Normattarif ist grund'.rätzlich als

..erforderlich" anzusehe n.

ll,

ilt.
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Der bei der schadensberechnung nach s 2g7 zpa besonders freigestellte 
"l atrichter

kann den Normaltarif auch auf der cirundlage des gewichtL'ten Mittels des sc rwacke'

Mietpreisspiegels schätz:en. Auf eine andere Sclrätzgrundlage - etvva

Sachverständigengutachten oder andere Mietpreiserhebungen - brauohl er sich

rricht venrrreisen zu lassen. Es ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung richt die

Aufgabe des Tatrichlers, ledigliclr allgemein gehaltenen Angritfen geS en eine

bewährte schätzgrundlage wie den schwacke'Mietpreisspiegel nachzuget-ren' Die

Eignung von Listen und Tabellerr, die bei der schadensschätzung Ver vendung

finden können, bedarf nrrr dann tler Klärung, wenn mit fallbezogenen T ltsachen

aufgezeigt wird, dass geltend genrachte Mängel der Schätzgrundlage sicf auf den

konkret zu entscheidenden Fall auswirken, Letäeres i:;t jedenfalts dann richt der

Fall, soweit sich die gegen den sclrwacke-Mietpreisspieget vorgetragenen I'edenken

mit der abweichenden Urrtersuchungsmethodik anderer Mietpreiserhebun(.'en, etwa

solcher des Fraunhofer-lnstitutes, befassen; dies besagt nichts darüber, d rss die in

der sohwacke-Liste, aufgeflrhrten iZahlen unrichtig sind.

Mietet cler Geschädigte r3inen Ersatzwagen zum Normaltarif (oder gar dat tnter) an,

so hat er in aller Reg,s1 Anspruch auf Erstattung drar sich daraus el;eibenden

Mietkosten,

Fehauptet in einem golchen Fall der Schädiger, dass dem Geschäd Sten eine

Anmietung zu einem gtinstigeren 'Preis möglich gewesen wäre, so hat der Srohädiger

darzulegen und zu bew:isen, da$s der Geschädigte vr3n einer solchen l{Örglichkeit

Kenntnis hatte (arg, $ 254 BGB)'

Mietet der Geschädigter einen Eirsatzwagen zu einern über dem Norr raltarif lie-

genden preis an, so hat er auf die diesen 0bersteiglenden Kosten grr ndsätzlich

keinen Anspruch, da dierse nicht als erforderlich i. S. v. $ 2a9 BGB anzus ehen s.ind'

f{ierbei gelten folgenrle Ausnahmen, wobei eine Prüfungsreihenf rlge nicht

vorgegeben ist:

Der Geschädigte kann die Mehrkosten dann verlangen, werln er c arlegt und

nachweist, dass ihm in seiner korrkreten unfallbedingten Situation ein ';ünstigerer
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Tarif als der in Anspruch genommene nicht zugänglich gewesen ist' mit lt'tdef€|l

Woüen, dass er in seiner clamaligen Lage dringend und scfort auf ein Ersat/ahrzeug

angewiesen war und er keine andere Wahl hatte' als clen Wagen lll dem

betretfenclen Tarif anzumieten (subjektbezogene Schadensbetrachtung : Dann

nämlich sind die tatsächlich angefallenen Mietwagenkosten - grundsä'tzlich in

welcher HÖhe auch immer - als erforderlich nach s 249 BGB zu betrachten'

Lag eine derartige situalion nicht vor oder kann der Gieschädigte sie nic ht nach-

weisen, kann er aber aLrch dann Ersatz cjer Mehrkosten beanspruchen' wenn er

dartegt und ggf, nachweis;t, dass der von ihm in Ansprucl'r genornmene - ge;en-uber

dem Tarif des Mietwagerrunternehmens im Nichtunfailerr;atzgeschäft erhöh e - Tarif

aufgruncr von durch dier unfailsituation und das unfailersatzgeschäft I edingten

konkreten Besonderheitern und Mehrreistungen des Vernrieters gerechtl':rtigt ist'

Auch dann stellen die Mehrkosten den nach $ 249 BGB erforderlichen Aufw rnd dar'

Hierbei ist es aber nicht ausreichend, lediglich allgemein's Erwägungen vorz;loringen'

die ansonsten typiscl'rerweise bei Mietwagenuntennehmen gegenÜ're)r dem

Nichtunfallersatzgeschäft erhöhte Kosten verursachen. \/ielmehr ist - in ein':rn ersten

schritt - zu verlangen, dass konkreter sachvortrag darzu erfolgt, dass ut d welche

besonderen Leistungerr oder (auch betriebsinternen) Mehraufwerrdur'ge. des

betreffenden Autovermielters im LJnfailersatzgeschäft eine karkulatorische Erhöhung

seirrer ansonsten im Nichtunfallersatzgeschäft geltenderr Mietpreise erforde rn'

lst dies der Fall, so ist - in einem zweiten schritt - z\J iiberprufen' inwie 'veit 
diese

umstärrde einen Aufschlag rechtferligen. Hierbei ist nach höchstri:hterlicher

Rechtsprechung jedoclr eine betriebswirtschaftliche Analyse nicht e forderlich'

\/ielmehr kann dann die nach S 287 ZPO vorzunehmenrle schätzung des t arch $ 249

BGB erforderlichen AufWandes auch durch einen pauschalen Aufschla; auf den

Normaltarif vorgenOmmen werden, der nach der bisherigen ReChtspre';lrung der

Kammer auch bis zu zwischen 25 % und 30 Ö/o betragerr kann'

Die Prüfungsreihenfolga nach Maßgabe der vorStehernden Ausführungen ist nicht

zwingencJ. Steht fest oderweist der Geschädigte nach, dass ihm in seine konkretert

unfallbedingten Situation die Anmietung eines Ersatzfah1^2eugs zu einem t;üinstigeren
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als dem von ihm ln Anspruch genommenen Tarif nicht zugänglich gewesen st' oder

dass durch die unfailsituation und das unfailersatzg*schäft bedingte 'lc)nkrete

Besonderheiten und Merhrleistungen des Vermieters einen uber del's'en im

Nichtunfallersatzgeschäft geltenderr Preisen liegenden F'reis rechtfertigen' sp kann

dahinstehen' ob der in An:3prLl6h genommene Tarif über dem Normaltarif lag

Mietet der Geschädigte zr.r einem Ltber dem Normaltarif liegenden Preis an rind kann

er nicht nachweisen, dass ihrn in seiner konkreten unfallbedingten Situ'rtion die

Anmietung eines Ersatzlvagens zLr einem günstigeren T'arif nicht mÖglich Jewesen

ist, oder dass durch die Unfallsituation und das Unrfallersatzgeschäfl bedingte

konkrete Besonderheitert und Mehrleistungen des Vermieters einen über d:ssen irn

Nichtunfallersatzgeschäft geltenden Preisen liegenden F reis rechtfertigen, so hat er

lediglich Anspruch auf llrstattungl der nach dem Normaltarif zu bere' hnenden

Mietwagenkosten.

Behauptet in einem sol,chen Fall der Schädiger, dass dem Geschädi ttr:n eine

Anmietung zu einem noch günstigeren Preis rnÖglioh geweser'l wäre ' so hat

wiederum er (der Schlldiger) kr:nkret darzulegen urrd zu beweisen, Jilss der

Geschädigte Kenntnis von einer solchen MÖglichkeit hatte (arg, $ 254 BGB '

Das bedeutet, soweit entsCheidungserhebliCh, ftrr den vc'rliegenden Fall:

Danach hat das Amtsgericht ,Cie Schadensersatzforderung richtig lrerechnet.

F.inwerrdungen gegen dira Wirksannkeit der Abtretung oder des Mietvertrag':s werden

in der Berufung nicht mehr erhoben

Soweit die Berufung auf die Darlegung erheblicher Mär'rgel abstellt, die s :h bei der

Elerechnung nach der Schwacke-L-iste ausgewirkt hättenr, bleibt sie ohne E fo'lg. Nach

der Rechtsprechung des Bundeslgerichtshofes ist es nicht Aufgabe des ''atrichters,

allgemein gehaltenen Angrifferrt gegen die Schätzgrundlage u td deren

Efhebungsmethoden nerchzugehen, Einwendungen dieser Art sind enl ;etgen der

Auffassung der Beklagtetn nur dann erheblich, wenn sie sich auch auf der konkreten

Fal ausgewirkt haben (r,'gl. BGH, U11. v. '11 März 2008, Vl ZR 164107). At ch in einer

spätererr Entscheidung (BGH MD,R 2O11,722) hat der Bundesgerichtshc f trotz aller

UUr' 1 L
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ihm bis cJahin bekannten Angriffe

Mietpreisspiegel grundsätz:lich zut

gegen die Erhebungsrnethoden den Sc twacke'

$chätzung als geeignet erachtet'

Konkrete Auswirkungen auf den Vorliegenden Fall hat die Bektagte jedc:h nicht

ausgezeigt, Hierzu reicht es insbes;ondere nicht aus, darauf hinzuweisen, t ass das

Fraunhofer-lnstitut bei seiner Schätzung zu anderen llrgebnissen gelar'91:' Dies

bedeutet nicht, dass die Schwacke-Mietpreisliste unzutreffend o'leir als

Schätzgruncllage im Rahnren des S 2S7 ZPO ungeeignet sei (vgl' BGH a' a' )')'

Aus dem gleichen Grunde ist entgegen der Auffassung der Berufung der'-artrichter

auch nicht gehalten, so er sich auf eine für ihn geeigntlte Schätzgrundlac'e beruft'

sich mit einer anderweitigen auseinander zu setzen,

Konkret hat die Beklagt,a lediglictr in ihrer Klageenviderung (Bt, 51 d. ,i,) sowie

lnternetauszüge (Bl. 75 ff. d. A,) auf 3 lrrternetangebote cler Firma Europcal {lixt und

Avis abgestellt und diesen Sachvofirag unter Veruveis auf die Ortsüblichk:it dieser

Tarife unter Sachverständigengui;achten gestellt Der diesbezügliche V:rtrag ist

jedoch nicht ausreicherrd, die tatrichterlich herangez,lgene Schätzgrur'dlage zu

erschutlem. Die Internetilusz{lge s;tammen aus einer Zerit von 6 Monaten tach dem

streitigen Verkehrsunfalli, gehen von einerrr bei Anmietung bereits I ekannten

Rückgabedatum aus, spiegeln den Preis bei Vornahme eriner - im Unfall in Jeir Regel

nicht möglicherr - Vorres;ervierung wider und betreffert z:u 2/3 den Ort Lud'ruigshafen

a, Rh., niclrt jedoch den Wohnort des Geschädigten (SpeyeQ' Die dazu r;r$shsllds

pauschale Behauptung ein derartiges Fahrzeug sei auch in Speyer zu trieser Zeit

und zu diesem preis zu erhalten gewesen, ist einer Beweisaufnairnle nicht

zugänglich. lnsbesondere kann Derartiges mit dem an lebotenen

Sachverständigengutachten nicht bewiesen werden, Iioweit die Beruft nEl darauf

abstellt, darnit wie in einem r,rergleichbaren Fall !'or dern Bundesrtenichtshof

,,umfassenden Sachvortrag" gehalten zu haben, der zu einer Beweisauf tahme zur

Eignung des Schwacke-Mietpreisrspiegels nötige, kann dem nicht gefol';t werden

Was außer diesen 3 Angeboten vorgetragen worden serin soll, wird nicht .largestellt.

lm übrigen unterscheidet sich laut den zitierten Sachverhaltspassagen t'as dortige

Ver-fahren auch dadurch, dass dort auf Beklagtense'ite auf ein entsprechendes

Saehverständigengutacl^rten unter Bezugnahme abgehc'ben wurde, in we lhem zu I
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Mietwagenunternehmen lStellung bezogen wOrden serin sOll' Dararr 'i:hlt es

vorliegend,

soweit die Berufung darauf abhebt, dem Geschädigten seien günstigen'" Pfeise

zugänglich gewesen, trägt sie nicht vor, dass dem 'GeSchädigten die Von ihr

genannten Preise positiv bekannt gewesen wären' $oweit die Beruf rng die

Mögfichkert einer Vorfrnanzierung und dementsprechend auf eine unzurässir.tkeit vorr

Aufschlägen fOr unfall berlingte Mehraufwendungen abhebt, verkennt sie' dasrs in der

erstinstanzlichen Entscheidung ausdrilcklich von einem Normartarif ausgega ig;en ist'

Entgegen der Rüge der Berufung hat das Amtsgericht auch sehr wohl gesel en' dass

in den zurzeit giiltigen sätzen der genannten schätzgrundlage die Koster für eine

Vollkaskoversiche rurr g berreits ein gerech net sind'

Auch die Eigenersparnis hat das Amtsgericht mit 5 % angemessen beri'cksichtigt

(vgl, Kammerurteil 2 S 4/10),

Die Kosten ftrr einen Zweitfahrer hat das Amtsgericht nach dem Grun Js;atz der

Naturalrestitution begründet, also rersichtlich auf der Grundlage des Sachvc rtrages in

der Klageschrift Bl, 4, wonach da,s geschädigte Fahrzer-rg ilblicherweise v >rr beiden

Ehegatten auch genutzl: worden sei. Dass dies irn ersten Rechtszuge bestritten

gewesen wäre, rügt die Berufung nicht. Auch die Kosten für die ang'enrieteten

Winterreifen sind nach der Rechtsprechung der Kammer erstat ungsfähig

(Kammerurleil 2 s 34t)/09), na0hdem sie ersichtlich ausweislich der ?rechnung

zusätzlich berechnet wurden und bekanntermaßen ausweislich des :ichwacke-

Mietpreisspiegels auch clort als Nerbenkosten ausgewiesen sind'

Rein rechnerisch hat <Jas Amtsgericht sich lediglich geringftrgig zu I

Klägerseite, nicht jedoch zu Lasten der Berufung verreclrnet:

Anzusetzen gewesen w'ären nänrlich 2 Wochenpauschalen in Höhe vor

cJann jedoch nicht eine 3-TaE;es-Pattschale sondelrn frjnfmal den

ausweislich der $chwacke-Liste von jeweils 120,00 €, Abzttglich Eige

sowie zzgl. Kosten von 46,00 € für die Anlieferung urrd Abholung des I

sowie Kosten für Winterreifen von 10,00 € pro Tag uncj Zweitfahrer von

ariten der

6i30,00 €,

Tagestarlf

nr:rsparnis

alrrzeuges

2,00 € pro
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Tag hätte sich ein Gesanrtschaden von2.229,10 € ergeben, abzüglich Zahl lng der

Beklagtenseite noch eine Restforrlerung von 1.091,10 €, statt der ausge'lrteilten

1,001,80 €. Vor diesem Hintergrund kommt es auch nicht darauf an, cass die

Berufung zu Recht ausfülnü, die Erforderlichkeit und das Entstehen von Zus':r3ll'und

Abholkosten erstinstanz{ich bestritten zu haben, R€in rechnerisch u äre die

Urleilssumme dann immer noch nicht zu Lasten der Beklagtenseite fe hlerhaft'

Ergänzend hat das Amtsl;ericht jecloch ausgeführt, däss sowohl die Zustellkr'sten als

auch die Abholkosten aufgrund drgr Fahrunfähigkeit ders geschädigten Fal rzeuges

notwendig gewesen seiern. Also rnusste dem Geschädigten das Fahrzeul settens

des Mietwagenunternehnrens vor Ort zur Verfügung gestellt werden. Was di'.: Kosten

der Wiederabholung nrach Ende der Mietzeit betrlift, hat die Ehel'"iau des

Geschädigten am Ende clerselben zwar den Mietwagen z:urückgebracht, Vot 3etragen

war allerdings, dass sie danach vom Betrieb der Klägerin wieder nac 1 Hause

gefahren werden musste. Dass dies beklagtenseits im rirsten Rechtszuge :iestritten

gewesen wäre, wird in derr Berufung nicht attfgezeigt,

lm Ergebnis war deshalb die Berufung mit der Kostenfolge aus S €)7 ZPO

zuruckzuweisen.

Für die Zulassung der Revision, ulie beantragt, bestand keine Veranlassurrg. Der 6.

Zivilsenat des Bundesglerichtshofes hat in der Vergangenheit zur Ge nüge die

Maßstäbe aufgestellt, dir: zum Sachvortrag und zur eventuellen Beweiser tebung in

den genannten Punkten zu beachten sind und mit denern die Praxis der 1:tgerichte

durchaus angemessen arbeiten kilnn, Dass diese Arbeit zu einem Teil de [:älle zur

Unzufriedenheit der Schädigerseite, zu einem Teil der []älle zur Unzufried:nheit der

Geschädigtenseite ausfärllt, liegt r"r, a, an der vom Bundesgerichtshof lmn rer wieder

betonten Freiheit des Tretrichters bei seiner Schätzungsarbeit irn Sinne les $ 287

Z,PO, f nsoweit folgt dir: Kammer mit ihrer RechtspreChung vollumfä tglich der

Rechtsprechung des 6. Zivilsenalies des Bundesgerichtshofes. DarLtbeltinaus hat

die Rechtssache keine grunds,ätzliche Bedeutung und weder erfc rderrr die

Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtspr:chung im

Bundesgebiet die Entschreidung des Revisionsgerichtes.
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